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Stadt  Blaubeuren
Bebauungsplan "Talmühlenweg-Kar lst raße-Aach"

Textteil

,)

1 . Rechtsgrundlage

Es gelten:
Baugesegbuch (BauGB) '

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Landesbauordnung (LBO)

Al lgemeine Angaben

3. ' l  Bauplanungsrecht l icheFetsetzungen

3.1.1 Art der baulichen Nutzung ( 5I (1) Nr.1

3^1.2 Maß der bauiichen Nutzung ( S 9(1) Nr.1

GRZ Grundflächenzahl ($ 1 6,19 BauNVO)
laut Planeintrag als Höchstgrenze

GFZ Geschossf,ächenzahl (S 20 BaUNVO)
laut Planeintrag als Höchsigrenze

L I

Zahl der Vollgeschosse ($ 20 BauNVO)
zwingend Iaut Planeintrag

in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl.  I  S.2253)

Neufassung vom 23.01.1990 .  (BGBl.  lS.  132)
zuletzt geäridert am 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)
in.der Fassung vom 08.08.1995 (Ges.Bl.  S.617)

BauGB, $ 16 BaUNVO )

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bisher beste-
henden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen, sowie frühere baupolizeili-
che Vorschriften werden aufgehoben.

Schriftl iche Festsetzungen

ln Ergänzung der Planzeichen wird folgendes fes!gesetzi.

I l : l ,  rGR l

U,ffi:t'"rt#t!::t?:?|Xr"Jundversnüsunsstätten,insbesondereDiskotheken,Nacht-
lokale, Sexshops, Video-Filmvorfiihrungen, Massageinstitute, Badebeiriebe und Spielhailen-
betriebe nach $ 6 (2) Nr.6,7 und I BaUNVO sind gemäß '

S 1 (5) BauNVO nicht zulässig.
Die Ausnahmen nach S 6 (3) BaUNVO Vergnügungsstätten, sind gemäß $ 1 (6) Nr.1 BauN-
VO nicht zulässig
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Bauweise ( S 22 BaUNVO )

o = onene Hauwetse
laut Planeintrag

Stellung der baulichen Anlage ( 5 I (1) Nr.2 EauGB )
Verbindliche Firstrichtung laut Planeintrag

Höhe der baul ichen Anlage (  516 (2) Nr.4 BauNVO )
Die maiimale Gebäudehöhe wird durch die,Erdgesbhossfußbodenhöhe und die TraufhÖhe
festgelegt.
Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt a,vischen Dachhaut und Außenwand.

EFH = Erdgeschoßfußbodenhöhe in m ü.NN

: . - . . '
I Fl = trautnone In m u.EFFl

Verkehrsflächen (S9(1) Nr.1 1 BauGB)

VerkehrsflAchen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie Anschluß ande-
rer Flächen an dle Verkehrsflächen.

Flächen flir das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern
(Sg  (1 )  N r .25a ,25b  BauGB )

Pflanzgebot Einzelbaum
Der Einzelbaumstandort in der Karlstraße ist mit einem großkronigen Laubbaum zu bepflan-
zen und auf Dauer zu erhalten.

F.lächen für Maßnahmeh zum Schua, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft ( $ I (1) Nr.20 BauGB ) und GewässerschuEstreifen gem.$ 68 b WassergeseA.
Die !o gekennzeichneten Flächen entlang dem Bachlauf der Aach sind füit bachbegleiten-
den, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und zu pflegen.

Flächen deren 8öden mit umweltgefährdenden Sloffen belastet sind bzw. üelastet sein
können ( S I (5) Nr. 3 BaUGB )
Oie so gekennzeichneten Fiächen sind zu erkunden.

7.4 Z.o"
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3.2 Ba uordn un gsrecht l iche Festset :ungen

Dachgesta i tung (  S 74 (1)  LBO

Dachform
Zugelassen sind als Hauptdach symetrische Satteldächer und Walmdächer laut
Planeintrag.
werden symetrische satteldächer ausgeführt sind diese kaufständig enttang der Karlsiraße
zu enichten.
Frir untergeordnele oder eingäschossige Bauteiie, soweit diese an ein Hauptgebäude ange-
baut sind und frir bauliche verbindungselemlnte zwischen Gebäuden mit saiteldach sind
auch Flachdächer zulässig..

Dachneigung

Die Dächer'sind trauf- und giebelständig mit einem überstand von mind.0.25m
und höchstens 0,50m auszuführen.

Dachdeikungimaterial
Für geneigte Dächer sind nur Dachziegel oder Dachsteine in den Farben rot bis rotbraun
zulässig.

Einfriedungen ( S74 (1) Nr.3 LBO )
Als Einfriedigung. gegenüber dem öffen ichen Straßenraum sind zulässig.
Hecken, Mauern, oder Mauem mit aufgeseaten Zäunen jeweils bis max. 1,20 m HOhe.

Werbeanlagen ( S 74 (1) Nr. 2 LBO )
Werbeanlagen sind nut am Gebäude zulässig
werbeanlagen sind nur an der stätte der Leistung zulässig und sind unlerhalb der Bnjstung'l-oG an-uordnen. werbeanragen mit gre[en Farben, wechserndem odFr bewegtem Licht 

'

sind unzulässig. Konstruktive und gestalterische Details diirfeh irn zusiinmenhäng mit der
weöung nich ilberdeckt oder verändert werden. Fürjeden getrieb ist eine werbeänlage zu-.
Iässig, zusäElich 1 Stechschitd.
schrifutlge sind äus Ein2elbuchstaben hezustellen, oder auf die Fassade aufzumalen.
oie Höhe,der schriflzige istauf 40 cm be$enzt, Einzelzeichen und symbole können bis zu
50 cm x 50 cm groß sein.
Ausnahmsweise kann für mehere Einrichtungen zusäElich eine sammelwerbeanlage zuge-
lassen werden. Diese ist auf eine Höhe von 4.50 m begrenzt bei einer Gesamtansichtsna-cne
von 10 m' und einer maximalen Breite von 1 .O m.

Leitungsfrihrung ( S I (1 ) Nr.13 BaucB)
Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu vedegen-

Verbrennungsverbot (gS (1) Nr.23 BaucB )
Feste und flüssige Brennstofe drlrfen in zentralen Heizungsanlagen nicht verbrannt wdrden.

siehe Planeint€g

Dachüberstände
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lmmissionsschutz (5 I  (1) Nr.24 BauGB)
zum schutz gegen Außenlärm werden für die Außenbauteile entlang der Karlstraße als
passiver Lärmschutz folgende Anforderungen notwendig.

R,.n = 50 dB bei nichttransparente Baut;ile
< 40% Flächenanteil der Fenstef
R,.a = +0 dB Schalldämmaß der Fenster ftlr Aufenthaltsräume in Wohnungen,

Raharhcr.,r ,nn c c lä ttFn Und ähnliche.

R,.a = 35 dB Schalldämmaß in Büroräume und ähnliches.
Die Schalldämmwerte sind durch ein Prüfueugnis.nachzuweisen, die Prüfwerte müssen
einen um ein Vorhaltemaß von 2 dB höheren Wert (R 'e) aufweisen.

Hinweis: Gebäudeunterkellerungen in Gewässernähe sind in wasserdichter und
. auftriebsicherer Bauweise zu erstellen.

Stadt Blaubeuren
Stadtbauamt
Dat.  . . .23.03.99 /  06.05.99.
geä. ...30.09.99................
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